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 Veröffentlicht am 30.10.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

Rechtssatz

Aus dem Hinweis in dem im Zuge des erstbehördlichen Verfahrens erstatteten Schriftsatz des Inhaltes "Die Einschreiter

ersuchen, als Parteien im Betriebsanlagenbewilligungsverfahren von den Schritten der Behörde in Kenntnis gesetzt zu

werden", wobei auf die dem RA erteilte Vollmacht hingewiesen wurde, die sich jedoch nicht auf das

beschwerdegegenständliche Verfahren bezieht, ergibt sich nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit, daß sich die Bf

durch den einschreitenden RA schlechthin in weiteren, insbesondere in dem beschwerdegegenständlichen Verfahren

vertreten lassen wollten.
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